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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 27.02.1996

Norm

ABGB §1358

VersVG §158f

Rechtssatz

Der Versicherer bei einer freiwilligen Kraftfahrzeug-Haftp8ichtversicherung, der aufgrund eines ihn verp8ichtenden

Urteils die Versicherungssumme übersteigende Leistungen an den geschädigten Dritten erbringen mußte, ist aus dem

Rechtsgrund des § 1358 ABGB gegen den Versicherungsnehmer forderungsberechtigt.
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